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BEGRÜNDUNG

zum Bebauungspla.n '' Am Hübaum''

der Ortsgemeinde Kallstadt

Verbandsgemeinde Freinsheim, Landkreis Bad Dürkheim

BESTAND

Das Plangebiet ].iegt im nordöstlichen Ortsrand der Gemeinde
Karlstadt und schließt im dortigen Bereich die bauliche
Entwicklung der Gemeinde in dieser Richtung ab.
Das Plangebiet liegt nördli.chan der Neugasse, und östlich
des Wirtschaftsweges ''KREUZER WEG'', nördlich schließt Wein-
bergsgelände, östlich ein selbstvermarktenden Weinbaubetrieb

Die Neugasse als ausgebaute Straße zeigt beidseitig eine
Bebauung mit Wohnhäusern und Wohnhäusern mit Wirtschaftsgeb-
äuden .

Der Wirtschaftsweg soll bis zur Planstraße dem Öffentlichen
Verkehr zugänglich gemttcht werden.
Die vorhandene Neugasse ist in Ihrer Dimension zur Aufnahme
des bereits vorhandenen, als auch durch das Plangebiet zu
erwartende Verkehrsaufkommen ausreichend.
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Um eine bauliche Weiterentwicklung und im Plangbiet eine
vertretbare Gesamtgestaltung zu sichern, hat der Rat der
Ortsgemeinde Kallstadt die Aufstellung eines Bebauungsplanes
beschlossen. Das Gebiet des Bebauungsplanes dient der
Schaffung von Ansied]ungsmög]ickeiten für ].andwirtschaftli-
che Betriebe, landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen,
Betrieben des Beherbergungswesens, Anlagen für soziale und
gesundheitliche Zwecke. Ziel des Bebauungsplanes ist es,
eine weitere Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde
zu erreichen, sowie die dort vorhandene OrtslÜcke planerisch
geordnet zu erfassen. Der Bebauungsplan schließt die bauli-
che Entwicklung der Gemeinde in dieser Richtung ab.



SI TUATI ON DER BAU LEI T PLANUNG

Gemäß S 8 Abs. 2 wurde der Bebauungsplan aus dem gültigen
Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Freinsheim entwic-

Der Bebauungsplan entspricht den Festsetzungen des Flächen-
nutzungsp].alles, welcher in diesem Bereich Mischlandfläche
(M-Gebiet) ausweist. Der Bebauungsp]-an weist für den
Planbereich Dorfgebiet (MD) gemäß S 5 BauNVO aus.
Um gemäß S 5 Abs. l BauNVO auf die Belange des östlich
angrenzenden landwirtschaft].schen Betriebes einschließlich
dessen Entwicklungsmöglichkeiten Rücksicht zu nehmen,
werden für den nörd]ichen P].anbereich sonstige Wohngebäude
gem. S 5 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO ausgeschlossen.
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Ausnahmen gem. S 5 (3) BauNVO sind nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes und somit nicht zulässig (S 1 (6) Nr. l
B auNVO )

ER SCHLI ESSUNGS ABSI CHTEN

Auswirkungen der Planung auf die äußere Erschließung des
gep].anden Baugebietes größeren Umfanges in Beziehung zum
bestehenden Ort und zu den Überörtlichen Verkehrsverbi.ndun-
gen fallen hier nicht an.

Die Anbindung des Plangebietes an das öffentliche Verkehrs
netz erfolgt über die Neugasse

Die innere Erschließung soll über die Zufahrt des Kreuzer
Weges mittels einer Anliegerstraße ohne durch Niveauunter-
schiede abgesetzte Bürgersteige erfolgen. Dabei werden
Flächen für das Wenden des Verkehrs
angeboten .

und eine Parkbucht

Der Zuschnitt der Grundstücke und der ausgewiesenen überbau-
baren Flächen läßt die gem. g 5 BauNVO zulässigen Bauvorha-

Grenzen innerhalb der überbaubaren Flächen sind nicht vorge-
geben, sondern stellen lediglich Planungshilfen, keine
Festsetzungen dar. Der südliche Bereich des Plangebietes
erhielt bewußt keine weitere Unterteilung durch Grünstreifen
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um eine zusammenhängende überbaubare Fläche zu erhalten,
damit der Ansiedlung der vorgenannten Zulässigen Bauvorha-
ben nicht zu geringe überbaubare Flächen im Wege stehen.

Im östlichen Bereich des Plangebietes erfolgt eine intensive
Begrünung zum dortigen Weinbaubetrieb.

VER-UND ENTSORGUNG

Die ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG erfolgt durch die

PFALZWERKE AG

Die GASVERSORGUNG erfolgt durch die

PFALZ-GAS-FRANKENTHAL .

A]-le Niederespannungsleitungen werden von bestehenden Trafos
angedient
Eine neue Trafostation ist aufgrund der Größe des Plangebie-
tes nicht erforder].ich .

Die gemeindliche Wasserversorgung ist gesichert

Die gemeindliche Kanal i.nation besteht i.n der Neu

Das Plangebiet wird daran angeschlossen.

Die Ortskanalisation führt in die vorhandene Kläranlage

gasse

KOSTEN- S CH ÄTZ UNG

der Erschließung zum Bebauungsplangebiet

AM HÜBAUM '' Ortsgemeinde Kallstadt



Verbandsgemeinde Freinsheim,
Landkreis Bad Dürkheim

1 . Wege-Befestigung DM 70 . 000 ,

1 1 . Entwässerung DM 90 . 000 ,

1 11 . Versorgungsleitungen DM IOO. 000 ,

Summe Erschließung DM 260 . 000 ,

zuzügl der jeweils gültigen Mehrwertsteuer

Die jeweiligen Hausanschlußkosten sind bei der o.g. Summe
.nicht brücksichtigt und werden erst im Zuge der einzelnen
Bauvorhaben den jeweiligen Eigentümern von den zuständigen
Energie-Versorgungsträgern direkt in Rechnung gestellt

Die o.g Preise wuden aufgrund gleichwertiger bereits durch
geführter Maßnahmen ermittelt und in Ansatz gebracht

Bebauungsplanes.
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